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Edítoríat

t.
Ed itorial
österreich hat mit dem Fü .[iechten
stein ein Abgeltungssteuerabkommen, das mit
7. 7.2074 in Kraft getreten ist, abgeschlossen.
Dieses Abkommen ermöglichte den östereichi-
schen Kunden in Liechtenstein, entweder die
Vermögenswerte an die österreichische Steuer-
verwaltung zu melden oder - bei Aufrechterhal-
tung der Anonymität - eine der österreichischen
Steuer entsprechende Abgettungssteuer in
Liechtenstein einbehalten und an die österrei-
chische Finanzverwaltung abzuführen. Die Be-

rechnung sah einerseits einen Einmalzahlung für die in der Vergangenheit
angeschafften Vermögenswerte und andererseits laufende Steuern, die der
österreichischen KESI entsprachen, vor.

Der automatische lnformationsaustausch, der zwischen österreich und
Liechtenstein ab 1. 1. 2077 in Kraft tritt, sieht grundsätztich nur mehr das
Meldeverfahren vor. lnsofern war es erforderlich, das Abgeltungssteuer-
abkommen zu novellieren. Dabei wurde festgestellt, dass das bestehende
Abgeltungssteuerabkommen eine gteichwertige administrativ bewährte
und missbrauchsresistente Maßnahme darstellt und daher den Vorgaben
des automatischen lnformationsaustausches entspricht. Dies deswegen,
weit die österreichische Finanzverwaltung genau jene Steuern einnimmt,
die auch bei einer Besteuerung in Österreich angefallen wären. lm Rahmen
des automatischen lnformationsaustausches ist es möglich, bestimmte
Konten vom lnformationsaustausch auszuneh men.,,lm Änderungsproto-
koll ist daher festgehalten, doss Konten und Depots von zum 31. Dezember
20 1 6 besteh en de n ste ue rli ch transp a rente n Verm ög en sstrukturen sow¡ e
Konten und Depots von steuerlich intransparenten Vermögensstrukturen
ols ,ausgenommene Konten' im Sinne des Anh. l, Abschn. Vttt, IJnterab-
schn. C Nr. 17 des AlA-Abkommens anzusehen sind. Für dìese Konten und
Depots bzw, Ve rm ög en sstru ktu ren soll das Abg eltun g sste ue ra bkom m en
d a h er weiterh i n anwen dbar sei n." (1)

Die Vermögenswerte für Stiftungen, die am 31.72.2016 bestehen, werden
daher hinsichtlich deren Konten und Depots wie folgt besteuert:
. Zinsen aus Geldeinlagen und nicht verbrieften sonstigen Forderungen

bei Kred iti nstituten (ausgenom men Ausgteichszah lun gen und Leíhge-
bühren): 25 %;. in allen anderen Fällen (einschließtích Zinserträgen):27,5o/o.

Benedil<t Kommenda...

,,Einem solchen Unternehmen würde ich
nicht als Aufsichtsrat angehören wollen'
Interview mit Dr. Norbert Wess, LL.M.,
MBL

Christopher Schrank / Martin Ko[Iar...........
Business ]udgment Rule -
der (neue) Sorgfaltsmaßstab auch für
Aufsichtsratsmitglieder

Rainer Baumgart
Geheimhaltung und Datensicherheit
für Aufsichtsräte

MichaeI Hirt ................
Aufsichtsrat und Expansion

Josef Fritz
\xzellenz im Aufsichtsrat

Das interne Kontrollsystem
einer Stiftung

Stefan Kulischek / Erik Pinetz
Keine KESt-Pflicht für die Erfüllung
von Pflichtteilsansprüchen durch
Privatstiftungen

Josef Fritz
Die WV-Misere - multiples
Organversagen (Teil II)

Alexander Leonhartsberger /
Carmen Wa1ser........... 29
Aufsichtsrats-Workshop: Rolle des
Aufsichtsrats bei der Strategieent-
wicklung der Funicular AG

Johannes Peter Gruber. 34
Die Privatstiftung des Künstlers F. W.

Michael Barnert.......... 36
Literaturrundschau

lmpressum 23

2

5

9

11

T7

20

24

Stefan Kargl / Markus Häni

Diese Ausnahme ist auf Stiftungen beschränl<t und nicht auf Privatpersonen anwendbar. ln der weiteren Folge können sämtli-
che Veränderungen (wie Zuflüsse, AbflÍisse, Neul<onten usw), die auf dieselbe Vermögensstruktur lauten, zu den oben ange-
fü h rten Steuersätzen versteuert werden.

WerdenVermögensstrukturenamodernachdem 7.7.2077 neugegründet,sosinddieobenangeführtensteuersätzenurdann
anwendbar, wenn diese Vermögensstrukturen transparent sind. Es ist nochmals festzuhalten, dass bei am 31. 72.2016 be-
stehenden Stiftungen auch jene mit intransparenten Vermögensstrukturen nach wie vor der Abgeltungssteuer unterliegen. Da
das Objekt der Besteuerung die Stiftung ist, sind nicht nur die in Liechtenstein bestehenden Vermögenswerte, sondern auch im
Ausland befindliche Vermögenswerte diesem Abkommen entsprechend zu den oben angefiihrten Steuersätzen zu besteuern.
lm Gegensatz dazu wird das Steuerabkommen zwischen Österreich und der Schweiz ab dem 1.7.2077 ersatzlos entfalten.

Zumindest hinsichtlich der líechtenste¡nischen Stiftungen bleibt das Versprechen der Republik österreich, dass durch Zahlung
einer Abschlagssteuer im Rahmen des Steuerabkommens die Anonymität aufrechtbleibt, erhatten. Warum das nicht auch für
Privatpersonen gilt, ist genauso wenig nachzuvollziehen angesichts der Aussage, dass die österreichische Finanzverwaltung
festgestellt hat, dass das bestehende Abgeltungssteuerabkommen eine gleichwertige administrativ bewährte und missbrauchs-
resistente Maßnahme darstellt und im Einklang mit den OECD-Standards und ienen des AIA-Abkommens mit der EU steht.

Leo Chini

(r) BerichtundAntragderRegierungandenLandtagdesFürstentumsLiechtensteinbetreffenddasProtoko[[ zurAbänderungdesamzg.t.zot3
in Vaduz unterzeichneten Abkommens zwischen der Republil< österreich und dem Fürstentum von Liechtenstein über die Zusammenarbeit im
Bereich Steuern,Nr 4olzot6,S 4.

26
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BEWERTUNG

Unterneh mensbewertung/Kapitalkosten/Debt Beta

Debt Beta als problemloses Konzept? - Motivationen,
Theoriehintergrund und Praxisrelevanz
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Eallwieser, München
Debt Beta hat nach Eindruck des Verfassers mehr Eingang in
die Bewertungspraxis als in die Bewertungstheorie gefunden.
Der Beitrag zeichnet die Motivation und Begründung des Kon-
zepts literaturgeschichtlich nach und prüft es auf seine Vor-
und Nachteile. Es zeigt sich, wie wenig widerspruchslos und
zum Zusammenhang passend die Argumentation zu und Ver-
wendung von Debt Beta erfolgt. Assoziationen zum Konzept
von Total Beta sind naheliegend.

cç1220734

Unternehmensbewertung/Verrentungszinssatz

Der Verrentungszinssatz zur Ermittlung des
angemessenen Ausgleichs von Beherrschungs-
und Gewinnabführungsverträgen
Robert Frank / Dennis Muxfeld / Daniel Galle,
alle München
Zur Ermittlung des angemessenen Ausgleichs bei Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsverträgen (BGAV) nach
S 304 AktG ist in der Praxis der Unternehmensbewertung
ein angemessener Verrentungszinssatz gemäß dem Prinzip
der Risiko- und Laufzeitäquivalenz zu erm¡tteln. Vor diesem
Hintergrund erfolgt e¡ne Analyse der spezifischen Risiken
von Minderheitsaktionären, die sich fûr den Bezug einer
regelmäßigen Ausgleichszahlung nach Abschluss eines BGAV
entschieden haben. Dabei bilden die Fremdkapitalkosten des
herrschenden Unternehmens die Untergrenze des Verren-
tungszinssatzes. ln Abhängigkeit zur jeweiligen Gestaltung
des BGAV ist zudem eine BGAV-spezifische Risikoprämie zu
berücksichtigen.

cFr220983

Unternehmensbewertung/Rechtsprechung/Steuerrecht
Die Erbschaftsteuerreform und ihre Auswirkungen
auf die Unternehmensbewertung
WP/SIB Dr. Torsten Kohl / StB Dr. Sebastian Schröder,

beide Bonn
Mit Beschlussempfehlung vom 22.09.2016 wurden Änderungen
des Erbschaftsteuergesetzes umgesetzt, die auch Auswirkun-
gen auf Unternehmensbewertungen haben. Dazu zählen der
Abschlag für Verfügungsbeschränkungen sowie die Festlegung
des Kapitalisierungsfaktors beim vereinfachten Ertragswert-
verfahren. Konzeptionell ist insbesondere das Zusammenspiel
zwischen dem 5 9 Abs.3 BewG und dem neu aufgenommenen
Abschlag für Familienunternehmen zu beachten, Auch die Er-

fassung zukünftigerZinsänderungen im vereinfachten Ertrags-
wertverfahren wird Gegenstand zukünftiger Diskussionen sein.

cF1220982

Unterneh mensbewertun g/Rechtsprechung/Spruchverfahren

Die aktuelle Rechtsprechung zu ausgewählten
Streitfragen in Spruchverfahren
D¿ Helmut Kreneþ München
Der Beitrag stellt die Bedeutung des in einem Unternehmens-
vertrag festgelegten Ausgleichs nach S 304 AktG für die Höhe
der Abfindung bei einem späteren Squeeze-out sowie die Aus-
wirkungen der Ãnderung des einer Bewertung zugrunde ge-
legten Standards dar. Zudem wird die Höhe der Marktrisikoprä-
mie in Zeiten niedriger Basiszinssätze diskutiert. Abschließend
geht es um den Verrentungszinssatz beim Ausgleich, wenn bei
Beendigung des Unternehmensvertrages die Abfindung für die
in der AG verbliebenen Aktionäre wieder aufleben soll.

cFl 220735

www.cf-fachportal.de

Unterneh mensbewertun g/Gesellschaftsrecht

Neue Entwicklungen bei der Unternehmens-
bewertung im Gesellschaftsrecht

Prof. Dr. Rainer Hüttemann, Bonn
Die Bewertung von Unternehmen wird zum,,Rechtsproblem",
wenn bei gerichtlichen Streitigkeiten unter Gesellschaftern
der Wert eines Unternehmens festgestellt werden muss. Der
Beitrag gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen bei
der Unternehmensbewertung im Gesellschaftsrecht. Er be-
handelt ausgehend von neuen Gerichtsentscheidungen und
Beiträgen im 5chrifttum Rechtsfragen des Bewertungsziels,
der Unterscheidung von Rechts- und Tatfragen, des Bewer-
tungsstichtags und der Bindung an die vorhandene Unter-
nehmensplanung.

cÊ1220984

Bewertun gsverfahren/Multiplikalorverfahren/Beta Faktor

Multiples und Beta-Faktoren für deutsche Branchen
Benjamin Hammer, M.Sc./Prof. Dr. Bernhard Schwetzler

/Jun.-Prof. Dr. Alexander Lahmann, alle leipzig
Der Lehrstuhl Finanzmanagement und Banken an der HHL
Leipzig Graduate School of Management ermittelt vierteljähr-
lich Multiplikatoren, Beta-Faktoren und Eigenkapitalkosten
für den deutschen Kapitalmarkt und stellt diese aufder lnter-
netseite www.finexpert.info und in CORPORATE FINANCE zur
Verfügung. Die Daten zeichnen sich durch Transparenz und
Nachvollziehbarkeit aus. ln dieser Ausgabe finden Sie die ent-
sprechenden Daten zum Stichtag 14.10.2016.

cF1221876 5.476

5.467
s.437

SERVICE
Neue Bücher/lmpressum M4

s.446

s.456

M2
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ABHANDLUNGEN
Professor Dr. Dominik Sþauradszun
Einstweilige Maßnahmen und Si
EuInsVO n.F.

Professor Dr. Georg Bitter
Die Insolvenzanfechtung im System des Zivilrechts - Bargeschäft, fehlende
Gläubigerbenachteiligung/Masseschmälerung, Saldotheorie und Vorteilsaus-
gleichung - Alles Holz vom selben Stamm?

ENTSCHEIDUNGEN MIT ANMERKUNGEN
LJnwirksam er Yerzicht auf \Wirkungen der Restschuldbefreiung in AGB -
BGH, IJrt. v. 25.06.2015 - IX ZR 199/ L4 mit Anmerkung von Professor Dr.
Wolftang Lüþe, LL.l[. (Cbicago). . .\. .

BUCHBESPRECHUNGEN
Susann Brackmann: Der Einfluss des Insolvenzrechts auf das Insolvenzstrafrecht
am Beispiel des Beiseiteschaffens i.S.d. $ 2S3 Abs. 1 Nr. 1 SIGB (Akademischer
Rat a.Z. Dr. Cbristiøn Brand)

Sven Thorsren Peter Gelbke: Die Pflichten des Insolvenzverwalters bei einer
im eröffneten Insolv enzverfahren anfallenden und angenommenen Erbschaft
(Professor Dr. jur babil. Christoph Scbärtl)
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Insolvenz (Professor Dr. Alexander Bruns, LL.M. [Døke Unizt.fi.
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Handelsbila nzrechtlRech nu rrgslegu ng

Zu den Auswirkungen des Einsatzes von Leiharbeit-

nehmern auf die durchschnittliche Zahl der Arbeit-

nehmer sowie den Ausweis in der GuV beim Entleiher

WP/StB Dr. Norbert Roß, FrankfurtlM.
Seit einigen Jahren wird darüber debattiert, ob Leiharbeitneh-

mer für Zwecke der handelsrechtlichen Rechnungslegung wie

,,eigene" Arbeitnehmer zu qualifizieren sind. Hierbei wird meist

auf jüngere Entwicklungen im Arbeitsrecht Bezug genommen.

Dei Geietzgeber hat jüngst das Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz geändert. Diese Änderungen bieten Anlass, dieser Prob-

þmatik erneut besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Ða122A704

lnternationales Steuerrecht

Kostenaufschläge bei der Verrechnung von konzqrn-
internen Dienstleistungen
Dr. Christian Schwarz / StB Dr. Stefan Stein / StB Dr. Nils

Holinski / Sebastian Hoffmann, alle Düsseldorf

Die Ermittlung von Verrechnungspreisen bei Konzerndienst-

le¡stungen erfolgt oftmals nach der Kostenaufschlagsmethode.

Der Beitrag liefert auf Basis einer Datenbankanalyse am Markt

beobachtete Kostenaufschläge. Er verifiziert die im Rahmen von

BEPS Aktionspunkt 10 postulierten Kostenaufschläge von 50/o

für sog. ,,low-value-adding" services. Des Weiteren werden Kos-

tenaufschläge fiir einzelne Dienstleistungskategorien ermittelt'

D81215242

STEUERRECHT

AUFSATZ
lnternationales Steuerrecht

Was ist das Mindestschutzniveau in der

,,Anti-BEPS-Richtlinie"?
Dr. Daniel Fehling, LL.M., Berlin
Der Beitrag stellt die Mindestschutzregelung des Art' 3 ATAD

dar und untersucht ihre Bedeutung für die übrigen Best¡m-

mungen der Anti-BEPS-Richtlinie. Ergänzt wird dies um einen

Vergleich mit dem ,,Mindestniveau", das sich aus dem BEPS-

Projekt von OECD und G20 ergibt.

D81223498

Einkommensteuer/Gewerbesteuer

Das aktuelle BMF-Schreiben zur Steuerermäßigung
gem. S 35 EStG

StB Prof. Dr. Ursula Förster, Eochum
Mit dem aktuellen BMF-Schreiben zur Steuerermäßigung bei

Einkünften aus Gewerbebetrieb gem' S 35 EStG übernimmt
die Finanzverwaltung die jüngere Rspr. des BFH. Die sich er-

gebenden Änderungen werden aufgezeigt und es wird analy-

siert, welche Auswirkungen sich für die wirtschaftliche Entlas-

tung von der Gew5t ergeben.

D81223327

KOMPAKT
Kapitai ertragsteuer
EuGH-Vorlage zur KapESt-Erstattung
RiFG Dr. Michael Hennigfeld, Köln

D81223625

www.der-betrieb.de

VERWATTU NGSANWEISU NGEN

Einkommensteuer

5 35a ESIG: Anwendungsschreiben vom 09.11.2016

OFD NRW, Kurzinformation ESt vom 25"11.2016

D91223677

Einkommensteuer

Entlassungsentschädigung bei einem Kommandi-

tisten, deigleichzeitig Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer der Komplementär-GmbH ist

OFD Frankfurt/M." Verfügung vom 20.10.2016

Ð8122t741 s.2872

Erbschaft-/Schenkun gsteuer

Ablösungsbetrag nach 5 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG a.F.

FinMin., gleichlautende Erla¡se vom 18.11.2016

D81223447 s.2873

Grunderwerbsteuer

Verwertungsbefugnis bei Treuhandverhältnissen

OFÐ Niedersachsen, Verfügung vom 19.10.2016

D81220898 5.2873

s.2873

s.2875

s.2879

s.2881

s.2883

DBl 22351 7 5.2885

BEILAGE
Entgeltabrechnung 2017: Sozialversicherung

Abgabenordnung
Gelonderte Feststellung gem.5 181 Abs.5 AO nach

Ablauf der Feststellungsfrist
FinMin. NRW, Erlass vom 24.10.2016

D81221665

ENTSCHEIDUNGEN
Bilanzsteuerrecht

Höchstbetragsberechnung für Atomanlagenrück-
stellungen
BFH, Urteil vom 07.09.2016 - I R 23i15

Ð812241s8

Bilanzsteuerrecht/Gewin nermittl ung

Abschreibungsbeginn bei Windkraftanlagen

BFH, Urteil vom 22.09.201ó - lV R 1i14

D81224161

Einkommensteuer

Einnahme i.S.d.5 8 Abs' 1 EStG - Mietzuschuss

BFH, Urteil vom 12.07.2016 - lX R 56/13

D912241s2

Einkommensteuer

Doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen

BFH, Urteil vom 2'l "06.2016 - X R 44/14

D81220710

E¡nkommensteuer

Außerordentliche Einkünfte aus einer Vergütung für
eine mehrjährige Tätigkeit
BFH, Urteil vom 02.08.2016 - Vlll R 37/f 4

s.2871

s.2853

s.2857

s.2862

s.2866

M2

s.2870
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Aktienrecht
Strategíen im Umgang mit aktivistischen Aktionären

und lnvestoren in Deutschland

RA Dr. Dirk Kocher, LL'M., Hamburg

Eoal ob Stada, ThyssenKrupp oder Bilfinger - kaum ein ka-

oítalmarktorientiertes Unternehmen ist davor gefeit, in den

iokus aktivistischer Aktionäre zu geraten. Die Zielsetzungen

solcher lnvestoren variieren stark: e¡nige wollen von Aktien-

kurssteigerungen im Rahmen von Abspaltungs- oder Über-

nahmeszenarien profitieren oder spekulieren auf eine Be-

wertungserhöhung bei Strukturmaßnahmen; andere wollen

durch eine neue strategische Ausrichtung, einen Wechsel in

der Geschäftsführung oder den Aufsichtsgremien die mittel-
fristigen Ertragsperspektiven eines Unternehmens steigern.

Der Aufsatz gibt einen Úberblick über die unterschiedlichen
Ausprägungen des Shareholder Activism und zeigt aul wie
die betroffenen Unternehmen darauf reagieren können.

Ð81224A9€1

EI¡TSCHEIDUNGEN
Umwandlungsrecht
Anforderungen an eine Kapitalerhöhung zur Durch-
führung einer Verschmelzung ¡.S.d. 5 55 Abs. 1 UmwG
OLG Rostock, Beschluss vom 18.05.2016 - 1 W 4115

Dß12232.78

lnsolvenzrecht

Zur Schenkungsanfechtung einer Kaufpreiszahlung
für Erwerb eines objektiv wertlosen GmbH-Anteils
BGH, Urteil vom 15,09"2016 - IX ZR 250/15
D81223277

lnsolvenzrecirt

Schenkungsanfechtung: Kein Berufen auf den Wegfall
der Bereicherung bei Kenntnis des Anfechtungs-
gegners von der Gläubigerbenachteiligung
BGH, Urteil vom 08.09.2016 - lX ZR f5rl14
Dg1223473

REFRENTEN

I Prof. Dr. Georg Bitter, Universjtät N4annheim

ñ Prof. Dr. Markus Gehrlein, Rìchter am BGH

B Prof, Dr, Ftorian Jacoby, Universjtät BielefeLd

I Dr. Lars Westpfahl, RA, Freshfretds Bruckhaus

Deringer LLp

I Prof. Dr. Christoph Uhtänder, FH fijr Finanzen NRW
!l Ulrich Schmerbach, RjAG Göttìngen
ã u.v.a.

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbeitnehmerüberlassung

Umgang mit der Überlassungshöchstdauer nach der
AÜG-Reform
RAIFAATbR Dr. Daniel Hund, LL.M. (NYU) /
RAin Elisabeth Weiss, beide München
Die AÜG-Reform ist nach langem Tauziehen vom Deutschen
Bundestag verabschiedet. Zum 01.04.2017 treten die nunmehr
beschlossenen Änderungen des AÜG in Kraft. lnsb. die Ein-
führung der Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten wird
Unternehmen, die auf Leiharbeitnehmer zurückgreifen, vor
organisatorische Herausforderungen stellen. Denn bei vielen
besteht weiterhin der Bedarf nach Einsatzzeiten von Leihar-
beitnehmern, die über die Überlassungshöchstdauer hinaus-
gehen. Es werden die denkbaren Gestaltungsmöglichkeiten
untersucht, um diesem Bedarf Rechnung zu tragen.

D81222142 \ 5.2903

s.2887

KOMPAKT
Kapitalanlage
Zur Begründung der Haftung juristischer Personen
gem. 5 826 BGB

RA Ronald Meißner i RAin Katharina Leoff, Frankfurt/M.
Ð812?3736 5.2893

KOMPAKT
Kündigungsrecht

Der betriebliche Anwendungsbereich des
Kündigungsschutzgesetzes: Schwellenwerte
und Kleinbetriebsklausel
RAin/FAinArbR Þr. 5arah Reinhardt, München
D81220729

Arbeitsvertragsrecht
Das vom Arbeitgeber vorformulierte Schuld-
anerkenntnis nach einer Straftat des Arbeitnehmers
RA/FAArbR Stefan Fischer / RAin Maren Jantz, LL.M.,

beide Berlin

ù81219722

ENTSCHEIDUNGEN
Entgeltrecht
Ausschluss der vorfälligen Zahlung einer Abfindung
muss ¡m Vergleich gesondert vereinbart werden
BAG, Urteil vom 23.06.2016 - I AZn757l14

Ð81220823

Betriebsverfassun gsrecht

Entleiherbetriebsrat zuständig bei Fragen
des Gesundheitsschutzes
BAG, Beschluss vom 07,06.2016 - 1 ABR 25114

D81219497

s.2908

s.2909
s.2894

s,2897
s.2911

s.2912
s.2899

17. FEBRUAR 2017 | DüSSELDORF

Fnchtagung [l nternehmenssa nieru n g 2AllT
THEMENAUSZUG

I Leit[inien der höchstrichtertichen Rechisprechung
zum Insolvenzrecht

I Insolvenzvorsorge durch Rangrücktritt und Patronats-
vereinbarung

I Vorìnsolvenz[ìche Sanierung - Richtlinìenentwurf der
EU-l(ommissìon

I Der neue IDW Standard ES 2

I Sanierungsberater zwischen Haft ungsrisiko und

Honora ra nfechtung
I Strategien fiìr Sanierungsberater jn Zeiten von LegaL Tech

I u.v.m.

VERANSTALTUNCSOETAIIS

Termin:
17. Februar 2017 I 09.00 - 17.30 Uhr

Veranstattungsort:
Van der Valk Airporthote[ | DüsseLdorf
Fon: 0211 20063O

Teitnahmegebühr:
Normatpreis 695 € zzgt. lt4wSt.

Frùhbucherpreìs bis zum 3I.!2.2016:
495 € zzgl. Mwst.
25% Rabatt ftir Abonnenten von
DER BETRIEB auf den Normalpreìs
(Doppelrabattierungen ausgeschlossen)

25olo Rabatt

åÈ'åitii\'¿ti*
fär

I Fon oal1 887¿850 I elfall: v€¡anstalttlrgeñ@rtarhmedleß.dê
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Norbert Minn, Hamburg

Entgelta brech n u ng 2017:
Schwerpu n kt Sozia lversicheru ng
- Beitrags- und versicherungsrechtliche Änderungen
zum Jahreswechsel 2016/2017 -

l. Einleitung

ll. GesetzlicheÄnderungen

lll. Rechtsprechung

lV. Gemeinsame Verlautbarungen und Besprechungsergebnisse der

Spitzenorganisationen der Sozialversicherung

V. Veränderung der Rechengrößen

Vf . Fälligkeits- und Beitragsnachweistermine 2017 für die Zahlung der

Sozialversicheru n gsbeiträge

Vll. Erstattung der Jahresmeldung für das Jahr 2016

Vlll. Zusammenfassende Übersicht der Rechengrößen/Eckwerte 201 7
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Wirtschaftsrecht

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BGH: Gewährung eines Gesellschafterdarlehens ist nicht als unent-
geltliche Leistung anfechtbar (1 3.1 0.2016 - lX ZR 184/1 4)
BGH: 5chadensersatzanspruch nach Preismanipulation des Verkäu-

fers bei eBay-Auktion (24.8.2016 - Vlll ZR 
,l00/15)

BGH: Tankstellen-Agentur-Vertrag - Preisdatenübermittlung
a n Handelsvertreter per Datenfernübertragung
(17 .1 1.2A1 6 - V ll ZR 6/ 1 6)

BGH: Kenntnis einer Bank von einem groben Missverhältnis zwi-
schen Kaufpreis und Verkehrswert einer von ihr finanzierten lmmo-
bilie (1 8.1 0,201 6 - xl ZR 1 4s/ 1 4)

BGH: Steuerberaterhaftung - Einbeziehung von Vermögensinter-
essen Dritter (hier: GbR-Gesellschafter) in Beratungsmandat
(8.9.2016 - rX ZR 2ssl1 3)

BGH: Neupreisentschädigung bei Versicherung eines Leasing-Fahr-

zeugs (26.1 0.01 6 - lV ZR 193 /1 5)

Verwaltung
EU-Kommission: Abgasskandal - Vertragsverletzungsverfahren
gegen Deutschland eröffnet
BaFin: Beschränkung des CFD-Handels geplant
BT: Bundesrat will Arzneimittelreform ändern

Aufsätze

Prof. Dr. Jens Bülte

WeiÛeichende Sanktionslücken ¡m Wirtschafts-
strafrecht durch die Entscheidung des BVerfG
zu 5 10 RiFlEtikettG?

Der Zweite Senat des BVerfG hat in seiner Entscheidung vom
21.9.2016 (2BvL1/15) S 10 Abs. 1 RiFlEtikettc für nichtig erklärt,
eine Vorschrift, die außerhalb des überschaubaren Kreises der Le-

bensmittel(straf)rechtler kaum jemand kennen dürfte. Daraus zu
folgern, das Verdikt des BVerfG habe keine nennenswerten Auswir-
kungen auf das übrige Wirtschaftsstrafrecht, wäre jedoch ein Trug-

schluss. Der Beschluss des BVerfG hat vielmehr das Potenzial, einige
Bereiche des Wirtschaftsstrafrechts aus den Angeln zu heben, ne-
ben dem Lebensmittelstiafrecht z.B. das Außenwirtschaftsstraf-
recht, Chemikalienstrafrecht, Kapitalmarktstrafrecht und Steuer-
ordnungswidri gkeitenrecht.

Anne Fischer, LL.M., RAin

Versicherungsvertrieb 4.0 - Auswirkungen des
Check24-Urteils und der Versicherun gsvertr¡ebs-Rl

lm vergangenen Jahr verging kaum ein Tag, an dem nicht über das

Thema lnsurTechs und Digitalisierung in derVersicherungswirtschaft
berichtet wurde. Rechtliche Aspekte spielen in der Diskussion aber
noch eher eine untergeordnete Rolle. Auch vor dem Hintergrund,
dass die deutschen Aufsichtsbehörden der ldee eines ,,regulatori-
schen Sandkastens" eine klare Absage erteilt haben, ist es aber für
Versicherungsvermlttler im digitalen Umfeld wesentlich, die aktuel-
len Anforderungen der Rechtsprechung und des Gesetzgebers zu
kennen und ihren Vertriebsprozess entsprechend auszugestalten.

Entscheidungen

BGH: Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Strohmann-Geschäfts-
führers
(1 3.1 0.201 6 * 3 StR 352/1 6 - dazu BB-Kommentar von
Christian Heuking, RA)

BGH: Verschmelzungsbedingte Übertragbarke¡t von einem Abtre-
tungsverbot unterliegenden Forderungen
(22.9.201 6 - Vll ZR 298/ 1 4 - dazu BB-Kommentar von

Mirko König, RA)

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Verlustausgleichsbeschränkung nach 5 2b ESIG 1999 verfas-

sungsgemäß (22.9.2016 - lV R 2/1 3)

BFH: Organschaft in der lnsolvenz - Keine Organschaft zwischen
Schwestergesellschaften (24.8.2016 -V R 36/1 5)

BFH: Bewertung des geldwerten Vorteils aus dem Erwerb von
Aktien im Rahmen eines Management-Bete¡ligungsprogramms
(1.9.2016-VrR16/1s)
BFH: Geschlossener lmmobilienfonds - Veräußerung oder Rückab-

wicklun g (6.9.20'l 6 - lX R 44 I 1 4)

Aufsätze

Dipl.-Kfm. Andreas Schaflitzl, StB, und

Dr. Katrin Laschewski, 5tBin

Steuerneutrale Einlagen rückgewähr
auch ¡n Drittstaatenfällen
ln zwei Entscheidungen hat der BFH eine steuerneutrale Einlagen-

rückgewähr von Gesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig

sind und für die kein steuerliches Einlagekonto i.5.d. 5 27 KSIG ge-

führt wird, grundsätzlich fiir möglich erachtet. Die Urteile werfen
eine Reihe von Folgefragen auf. Der Beitrag analysiert die aktuelle
Rechtsprechung und zeigt die Auswirkungen für die Praxis auf.

Dr. Christian Ph. Steger, RA/5t8, und Dr. Stefan Königer, StB

Der Wertabschlag für Familienunternehmen nach
5 13a Abs. 9 ErbStG - Papiertiger oder notwendiges
Gestaltungsm¡ttel?

lm Zuge der Neuregelung der Erbschaftsteuer hat erstmals ein

Wertabschlag für Familienunternehmen in das Gesetz Eingang ge-

funden. Der bis zu 300/oige Abschlag kann dabei insbes. bei sog.

Großenverben zu signifikanten Steuerentlastungen führen. Die Vo-

raussetzungen für die Anwendung des 5 1 3a Abs. 9 ErbStG werfen
in der Praxis jedoch eine Vielzahl an Zweifelsfragen und Praxispro-

blemen auf.

Helmut König, StB/1ff8 und Florian Teichert, M.Sc.

Der Treaty Override für grenzi¡berschreitende
Abfindungen ab 201 7: Verstößt 5 50d Abs. 1 2 EStG
gegen die Grundsätze des Vertrauensschutzes?

Mit der Einftihrung eines 5 50d Abs. 12 EStG nimmt der Gesetzge-

ber für grenzüþerschreitende Abfindungen (voraussichtlich) einen
weiteren Anlaul fÍ.ir bestimmte von Deutschland abgeschlossene
Doppelbesteuerungseinkommen ein deutsches Besteuerungsrecht
ab dem Veranlagungszeitraum 201 7 sicherzustellen. Dieser Beitrag
soll die verfassungsrechtlichen Grenzen für den zeitlichen Anwen-
dungsbereich ab2017 aufzeigen, wenn die Zahlung nach Wegzug

des Steuerpflichtigen in einen DBA-Staat erfolgt und das anwend-
bare DBA eine Art.15 Abs.1 OECD-MA entsprechende Vorschrift

enthält. ln praktischer Hinsicht ist die Thematik dieses Bêitrages

insbesondere für Abfindungen relevant, die in der Vergangenheit
vereinbart wurden, aber dem (ehemaligen) Arbeitnehmer erst zu-

künftig zufließen. Beispieisweise ist es üblich, eine Gesamtabfin-

dung in Teilbeträge aufzuteilen oder die Abfindung am Ertde der
.verbleibenden Vertragslaufzeit an den Arbeitnehmer zu zahlen.

Fntscheidung

EUGH: Ausstellung von Rechnungen ohne Steuernummer und
ohne MwSt-ldNr. - Regelung eines Mitgliedstaats, nach der die
rückwirkende Bericht¡gung einer Rechnung ausgeschlossen ist
('15.9.2016 - C-518/14 - dazu BB-Kommentar von
Thomas Streit, LL.M. Eur., RA/FAStR)
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Die Woche im Blick

Entscheidung
BFH: Höchstbetragsberechnung für Atomanlagenrückstellungen
(7.9.2016- lR 2311s)

Rechnungslegung
IASB: Kleinere Anpassungen an diversen Standards
IASB: IFRIC 22 veröffentlicht
DRSC: Bericht über Sitzungen vom 30.1 1./1.12.2016 in Berlin
DRSC: Stellungnahme zum Konsultationsdokument der EFRAG im
Rahmen der Übernahme von IFRS 16

Wirtschaftsprüfung
IDW: Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMI zum Daten-
schutzrecht
WPK: Änderung der Beitragsordnung
FIU: Jahresbericht 201 5 zur Geldwäschebekämpfung

Betriebswirtschaft
Destatis: 5,2 0/o weniger Unternehmensinsolvenzen im Zeitraum
Jan.-5ept. 201 6

Willis Towers l¡Vatson: Verantwortung und Vergütung bei DAX-

Aufsichtsräten steigen

Aufsatz

Dr. Norbert Lüdenbach, WP/SIB, und D¡. Jens Freiberg, WP

BB-IFRS-Report 2016

Der Beitrag gibt - als Fortsetzung der BB-IFRS-Reporte der Verf. in
den Jahren 2007-2015 - einen Überblick über die Weiterentwick-
lung der IFRS im Jahr 2016. Der Abschluss des Leasingprojekts
durch die Veröffentlichung von IFRS 1 6 stellt die bedeutsamste Ent-
wicklung des Regelwerks dar. lm Rahmen der Standardpflege wur-
den einige partielle Ergänzr.rngen beschlossen.

Entscheidung

BFH: Abschreibungsbeginn bei Windkraftanlagen
(22.9.2016 - lV R I /14- dazu BB-Kommentar von
Dr. Martin We¡st StB)

\

Neuerscheinung Buch
WüstemannlKoch, Wirtschaftspräfung case by case

Lösungen nach HGB mit Hinweisen auflSA und US-GAAS

4. Auflage 2016,260 Seiten, Kt., € 38,90

lSBN: 978-3-8005 -5041 -8 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Mitbestimmung des Betriebsrats

Arbeitgebers (13j2.2016 - 1 ABR 7/15)

BAG: Verfall von Urlaubsansprüchen
(13.12.2016 - 9 AZR s41l1s (A))

BAG: Kapitalleistung als betriebliche Altersversorgung

Q0.9.201 6 - 3 AZR 41 1 / 1 s)

BAG: Rechtsfolgen arbeitszeitrechtswidriger Vertragsregelungen
(24.8.201 6 - s AZR 1 2e I 1 6)

BAG: Gedankliche Zuordnung bei Sachgrundbefristung ,,zur Ver-
tretung" bei Fehlen einer Personalreserve
(24.8.201 6 - 7 AZR 41 / 1 s)

Aufsätze

Prof. Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell). RA

Verbraucherrechtl¡ches Widerrufsrecht des
Arbeitnehmers bei Auflösungsvereinbarungen ?

Für den Fall, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Auflö-
sungsvereinbarung außerhalb der Geschäftsräume des Arbeitge-
bers - z.B. in der Wohnung des Arbeitnehmers, in einer Anwalts-
kanzlei oder vor Gericht - abschließen, wird derzeit diskutiert,
ob und inwiefern dem Arbeitnehmer ein Widerrufsrecht nach

55312,3129,312b i.V.m.5355 BGB zusteht. Die Frage ist von
erheblicher Relevanz, weil in der Praxis kein Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer über ein derartiges Widerrufsrecht belehrt. Bei An-
wendbarkeit der Vorschriften zum Widenufsrecht bestünde die
Gefahr, dass der Arbeitnehmer über ein Jahr nach Vertrags-
schluss die Auflösungsvereinbarung widerrufen könnte und die
Vereinbarung rückabgewickelt werden müsste mit der Folge,
dass das an sich beendete Arbeitsverhältn¡s wieder fortgesetzt
und eine etwaige Abfindung zurückgezahlt werden müsste. Der
Beitrag stellt den Stre¡tstand dar und verneint ein Widerrufsrecht
des Arbeitnehmers im Ergebnis.

Dr. Alèxander Dombrowsky, 5yndikusanwalt/RA

Ehrenamtliche Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit -
öffnu ng (mindestens) für europäischi Staatsbürger
überfällig
Die Tätigkeit ehrenamtlicher Richter. in der Arbeitsgerichtsbarkeit
dient der Akzeptanz und der Repräsentation der im ArbeitslebenTä-
tigen. ln Deutschland sind mittlerweile zahlreiche EU- und Drittstaa-
tenangehörige tätig. Dennoch sind ausschließlich Deutsche für die
ehrenamtliche Richtertätigkeit zugelassen. Aus Sicht des Autors be-
darfes hier einergesetzlichen öffnung zumindest für EU-Ausländer.

Entscheidungen

BAG: Kündigung eines LKW-Fahrers wegen Drogenkonsums
(20.10.2016 - 6 AZR471/1s)

BAG¡ Reichweite des Restmandáts des Betriebsrats
(1 1.1 0.20] 6 - 1 ABR 51/14 - dazu BB-Kommenrâr von
Bernd Weller, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Dr. Karl-Heinz Thume, RA

30 Jahre europäisches Handelsvertreterrecht -
eine krisenerprobte Erfolgsgeschichte

lmpressum/llorschau

31 13

3115

3120

STEUER KONFERENZ 2017

16. - 1 7.02.2017
tm Hotel Adlon Kempinski, Berlin
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
iuCttt O"uttáte Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Arz-

neimitteln verstößt gegen das Unionsrecht

(19.i 0.2016 - c'148115)

àVerfCt Eilanträge in Sachen ,,CETA" erfolglos (13'10'2016 - 2 BvR

i toa n o, z BuE 3 / 1 6, 2 BuR 1 823 / 1 6, 2 BvR 1 482/ 1 6, 2 BvR 1 444 I 1 6J

BèH: Freisprüche der Vorstandsmitglieder der HSH Nordbank AG

wegen des Vorwurfs der Untreue u. a' aufgehoben

(12.10.2016- 5 StR 134115)

àGH, Anwendungsbereich der Beweislastumkehr nach 5 476 BGB

zugunsten des Verbrauchers erwe¡tert

(12.10.2016 - Vlll zR 103/1 s)

àGH: Wertersatzanspruch des Verkäufers nach Verbraucherwider-

ruf eines Katalysator-Kaufs nach erfolgtem Einbau und Probefahrt

(12.10.2016 - vlll zR 5sl1 5)

Aufsatz

Anne Baranowski, LL.M', RAin, und Ramón Glaß|, LL'M', RA

Anforderungen an den Geheimnisschutz
nach der neuen EU-Richtlinie

Vor lnkrafttreten der ,,Richtlinie über den Schutz vertraulichen

Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäfts-

geheimnisse) vor rechtwidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nut-

iung und Offenlegung" (Richtlinie 20161943) waren Geschäftsge-

heimnisse im europäischen Binnenmarkt nicht gle¡chermaßen ge-

schützt. Aus diesen Gründen hat sich die Europäische Kommission

im Rahmen der Strateg¡e ,,Europa 2000" zum Ziel gesetzt, den

Schutz von Geschäftsgeheimnissen zu harmonisieren' Die Richt-

linie soll insbesondere Anreize zu grenzi.iberschreitendem Know-

how-Austausch fördern und zugleich Wettbewerbsvorte¡le der Mit-

gl¡edstaaten gegenüber außereuropäischer Konkurrenz sichern'

foelche Anforderungen an den Know-how-Schutz als Bestandte¡l

der unternehmerischen Compliance nach der neuen EU-Richtlinie

zu stellen sind, ist Gegenstand des Beitrags.

Entscheidungen

BGH: Für das Stiftungskollisionsrecht gelten die Grundsätze

des lnternationalen Gesellschaft srechts
(8.9.2016 -lllZRT /15 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Christian von Oertzen, RA/FAStR)

BGH: Anforderungen an eine Belehrung des Verbrauchers über

sein Widenufsrecht
(1 2.7 .20 1 6 - Xl ZR 5 6 4 I 1 5 - d azu BB- Ko m m enta r vo n

Dr, Hervé Edelmann, RA)

OLG Celle: Handelsregister - Erforderlichkeit der namentlichen

Nennung der auf die Gesellschaft abgewälzten Gründungskosten

in der Satzung
(11.2.2016-9W10/16)

Neuerscheinung Buch
Binding/Pissler, (hinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht

Vertiefung der Grundlagen des chinesischen Wirtschaftsrechts

September 201 6, 635 Seiten, Geb'. € 1 99'-

lSBN: 978-3-8005'1619-3 I lnfos unter: www'shop'ruwde

Steuerrecht

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BFH: Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer bei Forde-

rungsausfall aufEuna lnsolvenz des Käufers - Bewertung der Kauf-

preisforderuirg als Kapitalforderung nach 5 '12 BewG

(12.s.2016-llR39/14)
BFH: Einwirkung abkommensrechtlicher Begriffsbestimmungen

auf innerstaatliches Steuerrecht (20.7 '2016 - l R 50/1 5)

BFH: Berücksicht¡gung e¡ner in den USA gezahlten Quellensteuer

auf Versicherungsleistungen bei der Erbschaftsteuer

(1 s.6.2016 - ll R s1l14)

Gesetzgebung
BR: Bundesrat stimmt ErbSt-Reform zu

BR: Zustimmung zur steuerlichen Förderung der Elektromobil¡tät

\
Aufsätze

Dr. Thomas Sanna, StB/RA, und Güler Kiral, RAin

Steuerklauseln: steuerliche Zeitreise aufgrund

vertragl¡cher Anordnung

Unklare gesetzliche Regelungen, lange Verfahrensdauern bei ver-

bindlichãn Auskünften sowie auñ¡rendige und unkalkulierbare

Rechtsbehelfsverfahren lassen viele Steuèrpflichtige zu dem Mittel

derSteuerklauselgreifen.DamitsolldieWirksamkeiteineszivil-
rechtlichen Vorgangs von dessen steuerlicher Behandlung abhän-

gig gemacht werden. Weicht die tatsächliche von der erwarteten

ítãuãrtichen Handhabung ab, entfällt das Rechtsgeschäft und ein

eventuell bereits erfolgter Leistungsaustausch wird rückabgewi-

ckelt.Allerdingsstellts¡chdieFrage,obdereinmalverwirklichte
zivilrechtliche Vorgang auch mit steuerlicher Wirkung bese¡t¡gt

werden kann, als hätte er nie stattgefunden'

Dipl.-Finw. (FH) Martha Klink, RAin/StBin' und

Thomas Kastenmeier, RA/SIB

Wann ist eine Betriebsvorrichtung ein Grundstück? -
BMF-schreiben vom 10.8.2016 zu den Anderungen

der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän gers

durch das StilndG 201 5

Mit Schreiben vom 10'8.2016 hat das BMF einige Anderungen des

USTAE vorgenommen - insbesondere im Bereich des 5 l3b USIG'

Die Änderungen des USTAE betreffen in erster Linie die Erweiterung

der Anwend-ung des Reverse-Charge-Verfahrens im Bereich der

Sautelstungen, ilnsbesondere die Einbeziehung der Betriebsvoniðh-

tungen in ãen Grundstücksbegriff' Diese Neudefinition des Grund-

stüãksbegriffs gilt jedoch nicht umfassend für das gesamte Um-

satzsteue-rrecht. Vielmehr muss bei Betriebsvorrichtungen nach

wie vor eine Differenzierung nach der jeweils anzuwendenden Vor-

schrift erfolgen.

2561

2563

2569

2572

2580

2581

2583

2588

Entscheidungen

BFH: Verfassungsmäßigkeit und Reichweite der Verlustausgleichs- 2593

und Abzugsbeschränkung ftir betriebliche Termingeschäfte

(6.7.2016 -lR2s114\

VG Gelsenkirchen: Bestätigung der Rechtmäßigkeit typis¡erter 2598

Zinshöhe für Steuernachforderungen
(14.3.2016 - 2 K 5510/15 -dazu BB-Kommentarvon

Dr. Noemi Strotkempe¡ RAin, und Dr. Alexander Witfeld)

Betfiebs-Beraref I BB 43.2016 | )4.10.2016
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261"1

2613

2621

Woche im Blick 2601

Foundation: Kooperation bekräftigt

B¡tte um Teilnahme an EFRAG-Konsultation im Rahmen der

von IFRS 16 in EU-Recht

Bericht über die 53' Sitzung des IFRS-FA und die neunte Ge-

Sitzung des IFRS- und des HGB-FA vom 10./1 1.10.2016 in

eines neuen Standards zur Qualitätssicherung in der

Überarbeitung der G rundsätze zur Durchführung von Quali-
(rDW PS 140)

Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur

der Anderungen der EU-Amtshilferichtlinie

Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines CSR-Richtlinie-

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung

.,Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Anderung weiterer Vor-

im Bereich der rechtsberatenden Berufe

Deutschlands KMU sind im Durchschnitt größer als in den an-

EU-Staaten

Koch, RA/StB/FASIR 2603

zu bilanziellen Aspekten
ndlungssteuerrechts 2O1 5 l2O1 6

Report gibt, im Anschluss an die Reporte der Vorjahre in BB

26',t9ff .,BB 2011,2667ff .,882012, 267 9 ff ., BB 201 3; 2603 ff .,
'2014,

2603ff. und BB 2015,2603ff. einen überblick über Ent-
zuausgewählten bilanziellen Aspekten des Umwand-

und eine Einordnung der Rechtsprechungsent-
von Mitte 2ol5 bis Mitte 20i6.

g

Zur betriebsbezogenen Betrachtu der 55 79, 4 Abs.4a 2608
bei einer Partnerschaftsgesellschaft

n9

2016-Vlll R 56/13 -dazu BB-Kommentar
Abele, RA/SIB)

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Vorlagefrage an den EUGH: Vererbbarkeit von Urlaubsabgel-
tun gsansprüchen (1 8.1 0.201 6 - 9 AZR 1 96 / 1 6 (A))

BAG: Keine Benachteiligung wegen der Behinderung bei versiche-

rungsmathematischen Abschlägen bei einer Betriebsrente
(13.10.2016 - 3 AZR439115)

BAG: Mitbestimmung des Betriebsrats im Verleihbetrieb bei Zur-
verfügungstellung von Arbeitsschutzkleidung im Entleihbetrieb
(7.6.2016- l ABR2s/14)
BAG: Vergütung iron Bereitschaftszeiten mit dem Mindestlohn
(29.6.201 6 - s AZR 7 1 6 / 1 s)

BAG: Abgrenzungsfragen bei einer Befristung wegen vorüberge-
hendem Beda rf a n der Arbeitsleistu ng (27 .7 .201 6 - 7 AZR 5 45 / 1 4)
BAG: Befristung nach dem {issZeitVG fúr eine Postdoc-Phase
(18.5.2016 - 7 AZR712/14) -
BAG: Befristung nach dem W¡ssZeitVG für drittmittelfinanziertes
Forschungsvorhaben (8.6.201 6 - 7 AZR 259 I 1 4)

LAG Berlin-Brandenburg: Zulässigkeit der Zahlung einer,,Streik-
brecherprämie" (27.7.201 6 - 2 Sa 7 87 I 1 6)

Aufsatz

Claudia Henssler, RAin

Der Zuschuss des Arbeitgebers für privat Kranken-
versicherte und freiwillig in der gesetzlichen
Krankenversicherun g Versicherte - Systematik
und li¡cken des 5 257 SGB V

Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, ihren freiwillig gesetzlich und
privat krankenversicherten Beschäftigten einen Zuschuss zu ihrem
Beitrag an die Krankenkasse oder an das private Versicherungsun-

ternehmen zu zahlen. ln der Praxis bestehen viele Unklarheiteñ,

insbesondere in Bezug auf die Ermittlung der Höhe des Zuschusses.

Hierzu gibt es kaum Rechtsprechung und wenig Literatur. Der
Aufsatz soll einen Überblick über die Voraussetzungen des Arbeit-
geberzuschusses und die damit zusammenhängenden Probleme
geben.

Entscheidung

BAG: Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns
(25.5.201 6 - 5 AZR 1 35/1 6 - dazu BB-Kom menta r von

Lars Christian Möfler, RA/FAArbR)

Neuerscheinung Buch
Lukas/Dahl, Mltbest¡mmung ln sozialen Angelegenheiten
Arbeitszeit und Urlaubsregelungen - par¡tätisch bearbeitet

Oktober 2016,677 Seiten, Geb., € 149,-

ISBN: 978-3-8005 -3280-3 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Erste Seite
Dr. Andreas Bartosch, RA

Die neue Welt der Verfolgung von Steuerh¡nter-
ziehungen verm¡ttels des Beihilfenrechts

lmpresrum/ìlorschau

Kompakte Praxishilfe

Wirtschaftsprüferhaftung
201ó, Betriebs-Berater Schriftenreihe,
Wirtschaftsrecht, 2BZ Se¡ten, Kt.,
ISBN: 978-3-8005-2095-4

€84,-W#

W¡tGóatte
gtÛHtâftt¡nt

RAAL-
08581 gô05-14 

| infoi(¿suedost_service.de I www.ruw.de
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Jetzt bestellen!
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Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Angebot e¡nes Akt¡onärsvorschusses für France Télécom

stellt keine staatliche Beihilfe dar (30.1 1.201 6 - Rs. C-486l1 5)

BGH: Zurückbehaltungsrecht des Käufers bei Lieferung eines

Neuwagens mit einem geringfügigen Lackschaden
(26.1 0.201 6 - Vil ZR 21 1 / 1 s)

BGH: Anwaltshonorar - zur 5ittenwidrigkeit einer Vergütungs-
abrede (1 0.1 1.201 6 - lX ZR 1 19 / 1 4)

BGH: Vollstreckbarerklärung eines ausländischen Schiedsspruchs
(6.10.2016 - IZB 13/1s)

BGH: Anrufung eines staatlichen Gerichts durch Parteien einer

Schiedsvereinba rung(7.7.2016 - IZB 45/15)

OLG Karlsruhe: Kein konkludent geschlossener Beratungsvertrag

mit der (nur) ausführenden Bank bei Wertpapierübertragungen
(22.1 1.201 6 - 17 U 2s / 1 6)

OLG München: Einziehung eines Gesellschaftsanteils nach Kündi-

gung des Arbeitsverhältnisses (5.10.2016 -7 U 3036/15)

Gesetzgebung
BRAK: Besonderes elektrgnisches Anwaltspostfach in Betrieb

Aufsätze

Dr. Gerhard Klumpe, VorsRiLG, und Dr. Thomas Thiede, LL.M.

Regierungsentwurf zur 9. GWB-Novelle:
linderungsbedarf aus Sicht der Praxis

Dem Vernehmen nach wird die 9. GWB-Novelle erst im Frühjahr

2017 umgesetzt werden, ln der Hoffnung auf Änderungen nimmt
der Beitrag zu jenen Punkten Stellung, die aus praktischer Sicht

auch nach Vorlage des Regierungsentwurfs weiterhin einer Überar-

beitung bedürfen. Demgemäß werden insbesondere die materiell-

rechtlichen Regelungen zur Aktiv- und Passivlegitimation, zur

Schadensvermutung, zum passing on-Einwand und zur intertem-

poralen Anwendung krit¡sch erörtert. Ein Hauptaugenmerk des Bei-

trages liegt ferner auf der Praktikab¡lität der neuen Regelungen in

der prozessualen Anwendung sowie auf der Frage, ob das Ziel, Kar-

tellschadensersatzklagen zu erleichtern, durch den Entwurf zu er-
'reichen ¡st. Aus rechtspolitischer s¡cht wird ebenfalls diskutiert, ob

es deutschen Gerichten überhaupt möglich sein wird, den Auf-

wand aufgrund der im GWB-E festgehaltenen Anforderungen an

Entscheidungen zu bewältigen.

Dr. Julia Sophia Habbe, RAin, und Dr. Konrad Gieseler, RA

Einführung von Musterleistungsklagen in
Verbraucheran gelegenheiten - Effizienzste¡gerun g

oder Systembruch?

Die 12. Verbraucherschutzministerkonferenz hat am 22.4.2016 die

Einführung einer Musterleistungsklage in Verbraucherangelegen-

heiten vorgeschlagen. Der Beitrag geht der Frage nach, ob ein sol-

ches am Vorbild der US-rechtlichen Class Action orientiertes

Rechtsschutz¡nstrument mit der Konzeption der Leistungsklage,

wie die Zivilprozessordnung (ZPO) sie kennt, kompatibel ist.

Entscheidungen

BGH; Kaduzierung eines Geschäftsanteils - Zahlungsaufforderung
m ittel s Ei nwu rf-Ei nsch rei bens
(27.9.2016 -llZR299/15 - dazu BB-Kommentar von

Tobias Glienke, LL.M. [Sydney], RA)

BGH: Keine Anfechtung wegen unentgeltlicher Leistung bei bei-

derseitigem lrrtum über die Werthaltigkeit erworbener GmbH-

Geschäftsanteile
(1 5.9.201 6 - lX ZR 250 / 1 5 - dazu BB-Kommentar von

D¿ Marco Wilhelm, RA)

Steuerrecht

Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BFH: Einnahme i. S. des 5 8 Abs. 1 ESIG - Mietzuschuss -
Fehlen konstitutiver Merkmale eines Gelddarlehens

(12.7.2016-lXRs6/13)
BFH: Zur steuerlichen Abziehbarkeit von Aufiruendungen für die Er-

neuerung einer Einbauküche in einer vermieteten Wohnung

(3.8.2016- rX R 14l1s)
BFH: Zurückweisung einer im EU-Ausland niedergelassenen

Steuerberatungsgesellschaft wêgen geschäftsmäßiger

Hilfeleistung in Steuersachen für inländische Steuerpflichtige
(1 9.1 0.201 6 - lt R 44/12)

BFH: Keine Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb von Woh-

nungseigentum ohne Selbstnutzung (5.1 0.20i 6 - ll R 3211 5)

FG Düsseldorf: Zunb*qestehen einer Einkünfteerzielungsabsicht

länger leerstehender Objekte (27.9.2016 - 13 K 2850/13 E)

FG Münster: Zur Umsatzsteuerpflicht der Verpachtung von

lnventar an eine Pflegeeinrichtung und zu den Voraussetzungèn

einer Rechnungsberichtigung bei überhöhtem

Steuerausweis (13.9.2016 - 5 K412/13 U)

FG Köln: Vorsteuervergütung bei elektronischer Übermittlung eÈ

ner Rechnungskopie (1 1 .5.2016 - 2K2123/13)
FG Köln: Vorsteuerabzug bei Emissionszertifikatehandel

(20.9.2016 - 8K1s27 /14]'
FG Köln: Abgabenordnung: Anspruch auf Venechnungsstundung
(29.9.20 1 6 - 1 0 K 27 7 2/ 1 s)

Verwaltung
BMF: Tätigkeit eines Sport-Dachverbandes
(2.12.2016 - lll C 2 - S 7242-a/1 6/10002

Aufsätze

Prof. Dr. W. Christian Lohse, VR|FG i.R.

EuGH macht MIAS wortlos wertlos - Anmerkung zum
EuGH-Urte¡l Plöckl

Bei der Lektüre des Urteils Plöckl reibt man sich stellenweise er-

staunt die Augen üþer die Art und Weise, wie die 4. Kammer des

EuGH die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Verbringun-
gen.auch ohne Verwendung einer Mehrwertsteuer-ldentifikations-

nummer des Bestimmungsmitgliedstaats gewährt und damit ihre

Linie in der Rechtssache VSTR ausdrücklich verlässt. Diese Entschei-

dung bietet Anlass, nicht nur diese Rechtsprechungsänderung,

sondern auch die von der 4. Kammer nicht angesprochenen Zu-

sammenhänge mit dem Urteil R. und dem MwSt-lnformations-Aus-

tausch-System (MIAS) kritisch zu beleuchten.

PD Dr. Joerg Brammsen

Der Fiskus als,,Geheimnishehler"?

Der Beitrag behandelt die Frage der Strafbarkeit des Ankaufens

und Verwertens sog. Steuer-CDs mit Auslands-Éankdaten deut-

scher Steuerhinterzieher seitens deutscher Finanzbeamter nach

dem StGB.

Entscheidungen

BFH: Anwendung des Abzugsverbots gemäß 5 4 Abs.5 5. 1 Nr.4
ESIG bei sog.,,Herrenabenden"
(1 3.7 .201 6 - V lll R 26 / 1 4)

BFH: Zufluss von Arbeitslohn bei Schuldübernahme einer PensÈ

onsverpflichtung durch einen Dritten - Verfahrensmangel i.S.v.

5119Nr.6FGO
(18.8.2016 - Vl R 18/13 - dazu BB-Kommentarvon

Dipl.-Kfm. Lukas Hilbert)

3009

301 1

301 B

3022

3026

3029
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3034

3043

3045
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Aktualisierter Übernahmestatusbericht

Stellungnahme an das IDW zur zweiten Fortsetzung von ERS

Mitschn¡tt der Sitzungen der Fachausschüsse vom Dezem-

Offene Anwendungsfragen bei Sanierungskonzepten nach

6

Stellungnahme zur Strategie des Pl0B für 201 7-201 9

Stellungnahme zur 2017-2019 PIOB Strategy = Public

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwick-

der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaftigen

Vernetzung von Wirtschaftsprüfern nimmt zu - Neue Markts-
mit exklusiver Datenbasis

Neufassung des Referenzrahmens gem. 5 4 Abs. 1 Wirt-
mens-Anrechnungsverordnung

Herbstsitzung des Beirats

Dr. Martin Schmidt

ngsschwerpunkte 2017

3.11.2016 hat die Deulsche Prüfstelle für Rechnungslegung
e.V. die Prüfungsschwerpunkte für das Enforcement im Jahr

7 veröffentlicht. Drei Prüfungsschwerpunkte gelten EU-über-
und wurden durch die europäische Wertpapier- und

(European Securities and Markets Author¡ty
E5MA) festgelegt; diese Schwerpunkte wurden bereits am
10.2016 veröffentlicht. Sie betreffen die Darstellung der Ertrags-

die Abgrenzung zwischen Eigen- und FremdkapitalinstÍumen-
sowie Anhangangaben zu Auswirkungen neuer IFRS. Ergänzt

diese Themen um zwei nationale Prüfungsschwerpunkte,
durch die DPR feitgelegr wurden. Dabei liegt der Fokus auf An-

an anderen Unternehmen und dem Werthalt¡gkeitstest von
Der Beitrag erläutert die Prüfungsschwer-

und gibt Tipps für den praktischen Umgang damit.

305 1

30s6

Entscheidungen
BAG: Einleitung einer neuen personellen Einzelmaßnahme bei An-
hörung des Betriebsrates nach 5 99 BetrVG

(1 1.1 0.201 6 - 1 ABR 491 14)

BAG: Kündigung eines LKW-Fahrers wegen Drogenkonsums
(20.1 0.201 6 - 6 AZR 47 1 /1s)
BAG: Zustimmungsersetzung bei Verseuung eines Mandatsträgers
(27.6.2016 -7 ABR ssl14)
BAG: Auflösende Bedingung im Tarifuertrag - Rente wegen voller
Erwerbsminderu ng (27 .7 .201 6 - 7 AZR 27 6 I 1 4l
BAG: Wirksamkeit einer,,echten Druckkündigung"
(1 9.7.201 6 - 2 AZR 637 / 1 s)

Asßatz

Thomas Bader, RA

Einstandspflicht des Arbeitgebers bei der
Herabsetzung von Leistungen durch Pensionskassen

Die Pensionskasse ist als Durchführungsweg der betrieblichen Al-
tersversorgung nach wie vor von großer Bedeutung. lm Jahr 2014
betrug der Anteil der auf Pensionskassèn entfallenden Deckungs-

mittel mit ü ber 1 43 Mrd. Euro 25,7 o/o der gesamten Deckungsmittel
der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft - der
zweithöchste Anteil nach der Direktzusage. Doch das gegenwärt¡-
ge Niedrigzinsumfeld stellt auch die Pensionskassen vor Herausfor-

derungen. ln seinen Urteilen zur Herabsetzung laufender Le¡stun-
gen durch die Pensionskasse der deutschen Wirtschaft (PKDW) auf-
grund einer sog. Sanierungsklausel entschied das BAG, dass der Ar-
beitgeber fûr die Differenz zwischen der ursprünglichen und der
herabgesetzten Leistung gem. 5 1 Abs. 1 5.3 BetrAVG einstehen

muss. Nun hat das anhaltende Niedrigzinsniveau erste Pensions-

kassen dazu veranlasst, für bestehende Versicherungsverhältnisse

ihre Garantieleistungen für zukünftige Beiträge durch Senkung des

Rechnungszinses für die Umrechnung der gezahlten Beiträge in
Anwartschaften zu reduzieren. Dabei scheint weithin angenom-
men zu werden, dass auch dieser Vorgang ohne Weiteres eine Ein-
standspflicht des Arbeitgebers auslöst (vgl. etwa Höfer, DB 2016,
1571,1572). Der Beitrag geht der Frage nach, ob sich dies anhand

der Rechtsprechung des BAG bestätigen låisst.

Ertscheidung

BAG: Verletzung der Friedenspflicht durch Streik
(26.7.201 6 - 1 AZR 1 60 / 1 4 - dazu BB-Kom menta r von
Vera Eller, LL.M., RAin)

ileueßôeimng Buch
Wüstemann/Koch, Wirtschaft sprlifung case by case

Lösungen nach HGB mit Hinweisen auf ISA und US4AAS

4. Auflage 2016,260 Seiten, Kt.. € 38,90

ISBN: 978-3-8005-5041-8 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Erste Seite
Professor Dr. Jens Koch

lnvestorenkontakte des Aufsichtsrats:
Rechtssicherheit durch den Deutschen
Corporate Governance Kodex?

hpnssumlVorschau

30s9

3061

3066FG ìl,tünster: Abzinsung stehen gelassener Ansprüche von Ange-
nongen des Betriebs¡nhabefs
(7.1 1.201 6 - 7 K 3044 / 1 4 E - dazu BB-Kommentar von
Stephan Abele, RA/SIB)

Kompakte Praxishilfe

Wirtschaftsprüferhaftu ng
201ó, Betriebs-Berater Schr¡ft enreihe,
Wirtschaftsrecht, 2BZ Seiten, Kt.,
ISBN: 978-3-8005-2095-4

€94,-
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Inhaltsverzeichnis

ZInsO-Aktuell

ZlnsO-Beihefter: Insolvenzreport 511521201.6

ZInsO-Aufsätze

Sozialrechtliche Stundung und Insolvenzrecht . .

von Rechtsanwalt Klaus Kollbach, Köln, steþn Lodyga, Köln und Karlheinzzanthffi Bochum

Besonders bedeutsame Rechtshandlungen bei fehlender Bedeutung für die Insolvenzmasse? .

von Rechtsanwalt Dr Markus Wischemeyer, Bochum/Dortmund

Zur fnsolvenzfestigkeit vertraglicher Lösungsklauseln nach g I Abs. 2VOB!ß (2009).
von Professor Dr Nikolaus M. Schmidt, Halle/Bielefeld

Die Anfechtbarkeit von Ratenzahlungen des Schuldners nach S 133 Abs. 1 InsO .

von Rechtsanwalt/wíssenschaftlicher Mitarbeiter bei Rechtsanwdlten am Bundesgerichtshof Berthold Schcifea
Marbach a.N-

ZlnsO-Bücher- und Zeifschriftenreport

In dieser Rubrik geben wir eine Übersicht über die wichtigsten und interessantesten Veröffentlichungen aus dem Bereich
des Insolvenzrechts. .

Diese Ausgabe enthält Rezensionen zu folgenden Titeln:
Thomas Knierim/Markus Rübenstahl/Michael TsambikaÀlr, Internal Investigations
Christian B rünkmans/Christoph Thole, Handbuch Insolvenzplan

ZInsO -Rechtsprechungsrep ort

I. Ents cheìdungsrep ort

. Insolvenzrecht

Nachweiseiner\{iederherstellungderZahlungsfähigkeitdurchWiederaufnahmederZahlungen...........
BGH, Urr. v. 17. 1 1. 2016 - IX ZR 65/1 5

Zur Anfechtbarkeit der Auszahlung eines Gesellschafterdarlehens an die Gesellschaft in der Insolvenz
des Gesellschafters .

BGH, Urt. v. 13. 10. 2016 - IX ZR 184/14

Verantwortlichkeit des Strohmann.Geschäftsführers. . . . .

BGH, Beschl. v. 13. 10.2016 - 3 StR 352/16
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Shareholders Communication - Wer spricht mit
den anstitutionellen lnvestoren?

Die Regierungskommission Deutscher Corporate Go-
vernance Kodex will zur Frage der Kommunikation des
Aufsichtsrats mit Investoren Position beziehen und hat
eine neue Kodex-Empfehlung vorgeschlagen. Nach Ab-
schluss des Konsultationsverfahrens, das in diesen Ta-
gen zu Ende geht, soll die endgültige Entscheidung über
die Aufnahme der Empfehlung in den Kodex im Früh-
jalu 2017 erfolgen. Der Beitrag setzt sich mit der vorge-
sehenen Kodex-Regel kritisch auseinander. 873

RA Dr Andre P H. Wandt
Der Antrag auf gerichtliche Bestellung eines
Aufs¡chtsratsmitglieds bei AG und SE

Die gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitglie-
dern ist gerade bei Publikumsgesellschaften ein oft ge-
nutztes Mittel, um Vakanzen im Aufsichtsrat zu schlie-
ßen. Der Beitrag geht Schritt für Schritt auf die Gesral-
tung eines Antrags an das Registergericht ein, mit dem
ein solches Verfahren in Gang gesetzt wird, und dies so-
wohl für die Aktiengesellschaft als auch für die dualis-
tisch verfasste SE. Beleuchtet werden dabei sowohl die
einschlägigen dogmatischen Fragestellungen als auch
rein praktische Fragen, die sich in der Beratungspraxis
stellen. Dies gilt etwa für die Frage, in welcher Form
ein solcher Antrag einzureichen ist oder welche Anla-
gen dem Antrag beigefügt werden sollten. linderungen,
die sich in jüngerer Zeit etwa aus dem Gesetz zur
gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen
an Führungspositionen oder dem Abschlussprüferre-
formgesetz ergeben haben, sind reflektiert. Einen weite-
ren Schwerpunkt bildet der etwaige Einfluss des Deut-

schen Corporate Governance Kodex. 871

RA Dr. Martin Schapec LLM. (Cambridge)

Aktienurkunden in der Praxis - Verbriefung,
Ubertragung, Umtausch und Kraftloserklärung

Dieser Beitrag beleuchtet neben der Ausgabe, der Über-

tragung und dem Umtausch von Aktienurkunden insbe-

sondere deren Kraftloserklärung, da es in der Praxis im-
mer wieder zu Situationen kommt, in denen von dieser

Möglichkeit Gebrauch gemacht werden muss - in der

Regel, um anschließend neue Aktienurkunden ausgeben

zu können. Da die Verfahren zur Kraftloserklärung sehr
langwierig sein können (was gerade bei größeren Trans-
aktionen zu erheblichen Verzögerungen im Gesamtab-
lauf führen kann), werden in diesem Beitrag die Mög-
lichkeiten der Kraftloserklärung beschrieben und prakti-
sche Hinweise zu den Verfahren gegeben. 889
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OLG Münchenv.28.4.2016 -23U 3422115 906

Urtl¡cne Zuständ¡gkeit für Klagen aus
Prospekthaftung
OLG Münchenv. 11.4.2016 - 34 AR 18/16 910
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lna Kerschner/Christoph Seydl: Die Zuzugsbegünstigung im Bereich derWissenschaft und Forschung

Mit dem Steuerreformgesetz 2015/2016 wurde die Zuzugsbegünstigung des 5 103 EStG reformiert. Seither kommt für zuziehende

Wissenschaftler und Forscher neben der Beseitigung der steuertichen Mehrbetastungen auch ein Zuzugsfreibetrag in Betracht.
Zugleich wurde die Verordnungsermächtigung zur Regelung des Verfahrens betreffend die Erteilung der Zuzugsbegünstigung auf
neue Beine gestettt. Der Beitrag widmet sich der Zuzugsbegünstigung im Bereich der Wissenschaft und Forschung im L¡chte der
gesetzlichen Neuerungen bzw der Zuzugsbegünstigungsverordnung 2016.
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Stefan Frank/Patrick Leyrer: Ein neues Berichtselement - Der Bericht überZahlungen an staatl¡che Stellen

Aufgrund der neu eingeführten Bestimmung in 5 243c UGB sind nach dem RÄG 2014 Unternehmen, die in der mineralgewinnenden
lndustrie oder auf dem Gebiet des Holzeinschlages in Primärwäldern tätig sind, verpflichtet, jährlich einen Bericht über Zahlungen

an staattiche Stellen zu erstetten. ln Österreich ist der Zahtungsbericht derzeit nur auf vermutlich 12 im betroffenen Rohstoffsektor
tätige Unternehmen anwendbar, doch wird seitens der Europäischen Union bereits ab 2018 eine Ausdehnung auf andere Branchen

gefordert.
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383
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Michael Vertneg: Steuerberatungsleistungen an Kreditinstitute durch den Abschlussprüfer - Eine kritische
Analyse der neuen gesetzlichen Bestimmungen anhand eines Beispiels

Die Abschtussprüfer-Verordnung verbietet die Erbringung zahtreicher Nichtprüfungsleistungen durch den Abschlussprtifer eines

Unternehmens von öffentlichem lnteresse. oie nusùbung diesbezügticher MitglieditaatenwàhÌrechte durch den österreichischen

Cur.t.g.b"r führt zu schwierigen Auslegungsfragen hini¡chtlich ihier Anwendbarkeit auf Kreditinstitute, die in diesem Beitrag

anhand eines Beispiels mit verschiedenen Fatlgruppen dargestettt werden.
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RAin Alicia Hildner

Heinrich Nemeczek/

Sebastian Pitz

Dr. Fabian L. Christoph

Bitcoins auf dem vormarsch: schaffung eines regulatorischen Level playing Fields

Virtuelle Währungen wie Bitcoin oder Ripple genießen seit geraumer Zeit die besondere Aufmerk-
samkeit der Aufsichtsbehörden. Sog. FinTech-Unternehmen entwickeln alternative Geschäftsmodelle,
die sich vom klassischen Bankgeschäft abheben. Vor diesem Hintergrund liegt auf der Hand, dass
virtuelle Währungen und die dahinter stehenden Technologien das Bedürfnis nach Regulierung
wecken. Der vorliegende Beitrag will einen Überblick über die verschiedenen Finanzinnovationen
und deren Funktionsweise geben, und stellt die Frage, welche aufsichtsrechtlichen lmplikationen sich
aus ihnen ergeben.

485

Der Begriff der Finanzholdinggesellschaft im Rahmen der konsolidierten Aufsicht von 495
Finanzholdinggruppen

Mit lnkrafttreten des CRD lV-Umsetzungsgeselzes wurden zahlreiche nationale Begriffsbestimmun-
gen des KWG durch einen direkten Verweis auf die CRR ersetzt. Der persönliche Anwendungsbereich
der CRR beschränkt sich indessen auf Kreditinstltute i. S. d.Art.4Abs. 'l Nr. 1 CRR sowieWertpapier-
firmen i. S. d. Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 CRR. Für Finanzholdinggesellschaften gilt aufgrund des Verweises in

5 1 Abs.36 KWG die Legaldefinition desArt.4Abs. 1 Nr. 20 CRR. Der Beitrag widmet sich der Frage,

ob bzw. auf welche Weise diese Legaldefinition tatsächlich Geltung beansprucht.

Die Eingliederung eines deutschen Börsenbetreibers in einen ausländischen Konzern 4gg

Die Absicht der Leitungsgremien der Deutschen Börse AG und der London Stock Exchange plc., ihre
(Börsen-)Konzerne unter dem Dach einer englischen Holdinggesellschaft zusammenführen, hat in der
Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit gesorgt. ln diesem Zusammenhang werden auch die Folgen eines
,,Brexit" ausführlich diskutiert. Der Beitrag will die rechtlichen Möglichkeiten der zuständigen
Börsenaufsicht im vorliegenden Fall beleuchten, um die verschiedenen öffentlich geäußerten Forde-
rungen einordnen zu können.
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AKTUELL BURGENLAND SPECIAL

I Immo-App des Monats
Die App ]AMJAM AR unterstützt Profis bei de¡

Immobilienvermarktung.
g,,Sanierungsoffensive 2o16"beendet

Die zur Verfügung stehenden Förderungsmittel von
43,5 Millionen Euro sind ausgeschöpft.

1O Spatenstich am Liesingbach
Die 6847 ReaI Investors AG realisiert 160 Eigentums-
wohnungen.

THEMA

6 Inhaltliche Auseina¡rdersetzurigund gemein-
same Lösungen dringend gesucht!
Ein Kommentar von Michael Pisecky.

!2 Otto Immobilien sieht Büromarkt im Aufwind
Die Vermietungsleistung für 2016 übertrifft schon jetzt alle
Erwartungen, die Leerstandsquote ist deutiich gesunken.

14 Mehrwertgefordert
Immer mehr Lehrgänge, Kurse, Seminare & Co locken: Im-
mobilienmakler haben die Qual derWahi, wie sie sich aus-,

weiterbilden und spezialisieren.

15 Professional MBA Facilþ Management
Durch den verschärften Wettbewerb in den vergangenen

Jahren gewann Facility Management stark an Bedeutung.
Die TUWien trägt dem Rechnung, indem sie einen post-
gradualen Lehrgang anbietet.

18 Genug geteilt!
Ein Kommentar von Hans Jörg Ulreich.

34 llnbestimmte Vertragsdauer bei Vereinbarung
von Kündigungsgründen
Ein Steuertipp von TPA.

42 Der Aufzug als Netzwerker
Der Aufzug der neuesten Generation erzeugt und übermit-
telt selbst die Daten und Informationer¡ die nötig sind, um
vorbeugend einzugreifen, damit es im ldealfall gar nicht zu

einer Störung kommt.

COVERSTORY

35 Ausblick mit Zuversicht
Eine konstante Nachfrage nach Wohnimmobilien, deut-
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